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Antrag 121/I/2024

KDVMitte

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Erledigt bei Annahme 81/I/2024 (Konsens)

Berlin braucht eine Qualitätsinitiative für Willkommensklassen und die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit

Fluchthintergrund!
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Die sozialdemokratischenMitglieder imSenatund imBer-

liner Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, sich für ei-

ne landesweite „Willkommensstrategie für schulpflichti-

ge Kinder und Jugendliche“ einzusetzen. Dazu sollen noch

im Jahr 2024 neue Standards von Integrations- und Bil-

dungsangeboten in Willkommensklassen an Regelschu-

len etabliert werden mit denen schnell und unverzüglich

nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, mit belast-

baren Konzepten und zukunftsweisend den Bedarfen von

zugewandertenKindernund Jugendlichenbegegnetwird.

Ziel istmit definierten Kriterien undmit Blick auf langfris-

tigeWirkungsziele effektiv, effizient und lernend zu arbei-

ten.

 

Berlin ist sich der besonderen Verantwortung bewusst

und entwickelt wegweisend und zielführend das Angebot

von Willkommensklassen und begleitend für Regelklas-

sen mit einem integrativen, partizipativen und gerech-

ten Anspruch fort. Es bedarf einer Reform des Landeskon-

zeptes zur Integration von Kindern und Jugendlichen im

schulpflichtigen Alter, einer Initiative und einer Finanzie-

rung, die sich ressortübergreifend versteht und die Bezir-

ke einschließt. Dafür sollen insbesondere folgenden Re-

formen Berücksichtigung finden:

 

• Willkommensklassen sind auf eine bessere schul-

gesetzliche Grundlage zu stellen. Diese hat ausge-

hend vom Recht auf Bildung die Anbindung an eine

Regelschule, die Aufnahme in eine Willkommens-

klasse und den Übergang in eine Regelklasse sowie

verbindliche Rahmenlehrpläne und Verweildauern

zu regeln. Bezüglich § 15 SchulG ist klarzustellen,

dass die AngeboteTeil des Regelsystems sindund ei-

ne Beschulung an separaten Filialstandorten auszu-

schließen ist. Die Regelung gilt ebenfalls für Schulen

in privater Trägerschaft. Gleiche Rahmenbedingun-

gen und Zugänge zu Unterstützungsangeboten oh-

ne administrative Hürden und Unterschiede durch

Rechtskreise sind für alle Willkommensschüler*in-

nen zu etablieren.

• Insbesondere sind der Sprachstand und weitere

Fachkenntnisse zu erfassen und die Schüler*innen

entsprechend ihrer Kenntnisse einer Willkommens-

klasse zuzuordnen. Dabei sind insbesondere die

sogenannten Alphabetisierungsklassen auszubau-

en. Dadurch können Ressourcen zielgerichteter

eingesetzt werden. DieMuttersprache ist als zweite

1



I/2024 Landesparteitag 25.05.2024 Antrag 121/I/2024

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Fremdsprache anzuerkennen.

• Entsprechend sind Willkommensklassen mit ver-

bindlichen Curricula auszustatten, die den unter-

schiedlichen Bedarfen und den altersgemäßen An-

sprüchen gerecht werden. Dabei soll vor allem

auf Fachunterricht geachtet werden und nicht nur

der Sprachunterricht im Fokus liegen. Die Curri-

cula orientieren sich an den Notwendigkeiten des

Spracherwerbs unter Berücksichtigung von Sprach-

stand und weiteren Kenntnissen und der Integra-

tion in das Regelschulsystem. Angebote und For-

men des sozialen Lernens sind dabei unbedingt

zu berücksichtigen.Lebensweltliche Bezüge und Bil-

dungsangebote mit Zielen der kulturellen und so-

zialen Teilhabe sind unbedingt einzuarbeiten.

• Multiprofessionelle Teams: Das Zusammenwirken

von psychologischer Unterstützung, Sozialarbeit,

schulischer und außerschulischer Bildung, Kultur-

und Freizeitpädagogik soll genannte Ansprüche

umsetzen und insbesondere auch den individuellen

Bedarfen der Schülerinnen und Schüler Rechnung

tragen und ein ganzheitliches Lernumfeld schaf-

fen. In den Schulen mit Willkommensklassen wer-

den Willkommens-/Integrations-Teams verbindlich

eingerichtet. Diese sollen fachlich und jahrgangs-

übergreifend die Bildungsverläufe von migrierten

Schülerinnen und Schülern beobachten und Ange-

bote koordinieren, die zu positiven Bildungsverläu-

fen beitragen.

• Qualität in Fachlichkeit und Struktur: Wirkungszie-

le, Qualitätssicherung und Reflektion sind sicher-

zustellen. Definierte Wirkungsziele und notwendi-

ges pädagogischesHandelnmüssen fortlaufend be-

obachtet und reflektiert werden. Unbedingt zu be-

achten ist der Anschluss der multiprofessionellen

Teams an Kollegien der jeweiligen Bestandsschulen.

Das Personal ist themensensibel zu beraten. Ent-

sprechend sind Fort- und Weiterbildungsangebo-

te bereitzustellen. Unterschiedliche Sprachniveaus,

insbesondere auch von Einfachlehrkräften, sind fle-

xibel und bedarfsorientiert anzuerkennen. Die Ver-

träge des Personals sind zu entfristen. Fachlichen

Beratung und Begleitung von multiprofessionellen

Teams ist aus dem Bestand heraus personell und in-

haltlich nicht umsetzbar. Die geforderte Multipro-

fessionalität erfordert deshalb eine zusätzliche ko-

ordinierende Stelle.

• In diesen multiprofessionellen Teams, die unmittel-

bar undoperativmit den SchülerinnenundSchülern

arbeiten, sollen neben entsprechend aus- und fort-

gebildeten Lehrkräften ebenfalls Fachkräfte von Bil-

dungsdienstleistern, sozialen und psychologischen

Diensten, aus- und fortgebildetes Personal aus Her-
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kunftsländern und wissenschaftlicher Begleitung

zusammenwirken. Eine „Patchwork-Struktur“ der

Unterstützung ist dabei unbedingt zu verhindern, es

gilt das Prinzip der „Unterstützung und Begleitung

aus einer Hand“. Es gilt Chancen undMöglichkeiten

zu nutzen, auch außerschulische Räume, zum Bei-

spiel Räume von Bildungsdienstleistern, in Planun-

gen einzubeziehen.

• Elternarbeit ist ein verbindlicher Bestandteil desAn-

gebotes.Willkommensschüler*innen und ihre Fami-

lien haben einen Rechtsanspruch auf Beratung.

 

Eine erste Umsetzung soll mit dem Schuljahresbeginn

24/25 und mit dem Schwerpunkt an den Großunterkünf-

ten beginnen. Auch für diese ist eine Beschulung an ge-

meinsamen Standorten mit Regelklassen zu etablieren.

Zeitnah ist eine flächendeckende Übertragung zu prüfen.

Es bedarf hier einer Initiative, Finanzierung und Problem-

lösungsstrategie, die sich ressortübergreifend versteht.

Begründung

Alle maßgeblichen bildungs- und sozialwissenschaftli-

chen Studien zeigen auf das Deutlichste einen Zusam-

menhang vonArmut und Bildung und folgend dann in der

beruflichen Bildung/Ausbildung.

 

Weiterhin ist es so, dassKinderund Jugendliche, die inpre-

kären bzw. armutsbetroffenen, armutsgefährdeten Struk-

turen aufwachsen, einen deutlich höheren Anteil an brü-

chigen und dysfunktionalen Bildungsbiografien aufwei-

sen (Schulabstinenz und Schulverweigerung).

 

In Berlin schaffen wir gerade die Voraussetzungen dafür,

u. a. geflüchtete Kinder in Willkommensklassen in den

Großunterkünften zu unterrichten. DieserWeg ist das Ge-

genteil von Integration, Partizipation und Willkommens-

kultur, er führt zur Ghettoisierung und zur Stigmatisie-

rung der Menschen. Dieser Weg verhindert Chancen ei-

ner schnellen und nachhaltigen Integration und stelltma-

ximal eine temporäre Möglichkeit dar. Ein gegebenen-

falls nur formaler Anschluss von Beschulung in Großun-

terkünften anRegelschulen ist keine ausreichende Lösung

unddarf sich nicht etablieren. Ziel ist die integration in Re-

gelschulen.

 

Ein Zugang zu Integrationsangeboten muss unmittelbar

gewährleistet sein. Es darf nicht zu Verzögerungen und

langenWartezeiten kommen.Mit Blick auf dennotwendi-

gen Anschluss an das Regelschulsystem und mit Blick auf

die Willkommensklassen im Regelangebot sind diese An-

gebote von besonderer gesamtgesellschaftlicher Bedeu-

tung.

Es bedarf einer Initiative und einer Finanzierung, die sich

3



I/2024 Landesparteitag 25.05.2024 Antrag 121/I/2024

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

ressortübergreifend versteht.

 

Mit Blick auf den Fachkräftemangel, öffentliche Transfer-

leistungen und im Sinne einer solidarischen Migrations-

politik sind gute Bildungsangebote von besonderer Be-

deutung. Sowohl inhaltlich als auch strukturell gilt es,

belastbare Angebote aufzustellen mit nachhaltiger Wir-

kung. Zuwanderung ist notwendig und normal und kei-

ne Besonderheit. Das bedeutet ebenfalls, dass Kinder und

junge Menschen zuwandern.

 

Die SPD Berlin steht für ein gerechtes und leistungsfähi-

ges Bildungssystem. Esmuss sich anden tatsächlichenBe-

darfen der jungen Menschen orientieren und eine gesell-

schaftliche, soziale Teilhabe und im Anschluss an Schule

eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ermög-

lichen. Unterschiede zwischen Kindern und jungen Men-

schen mit Fluchthintergrund und zugewanderten  Kin-

dern und jungen Menschen sind auszuschließen.

 

Insbesondere in denWillkommensklassenmuss dafür un-

mittelbar undmit einem ganzheitlichen Anspruch die so-

wohl soziale Integration als auch sprachliche Heranfüh-

rung an Bildung erfolgen. Der Bildungsbegriff umfasst da-

bei sowohl die schulische, formelle Bildung, als auch kul-

turelle und umfassende außerschulische und nicht for-

melle Bildung und das soziale, gesellschaftliche Umfeld.

Integrationserfolge sind in höchstem Maß davon abhän-

gig, dass Bildung und Chancen und Möglichkeiten gesell-

schaftlicher Teilhabe als Einheit gesehen werden, somit

die notwendigenVoraussetzungendafür zu schaffen sind.
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